
^Kommunale Doppik^ 

Erbbaurechte an 
bebauten 

Grundstücken 
1. Vorbemerkung 
Wird an einem bebauten Grund
stück ein Erbbaurechl eingeräumt, 
gehen mit der Einräumung des Erb
baurechtes das bürgerlich-rechtliche 
und das wirtschaftliche Eigentum an 
dem Gebäude auf den Erbbaube
rechtigten über. Er hat das Gebäude 
zu bilanzieren. Es handelt sich hier
bei um ein grundstücksgleiches Recht 
mit Bauten, das unter der entspre
chenden Bilanzposition auszuwei
sen ist. 

1.1. Bilanzierung beim Erbbau-
verpflichteten 

Das für die Einräumung des Erb
baurechtes vereinbarte Entgelt ist 
aufzuteilen auf den „Kaufpreis" für 
das Gebäude und das Entgelt für 
die Einräumung des „eigentlichen" 
Erbbaurechtes. 

Erfolgte die Einräumung des 
Erbbaurechtes gegen die einmalige 
Zahlung eines Entgeltes, dann er
folgt die Aufteilung dieses Entgeltes 
entsprechend den vertraglichen Ver
einbarungen. Erfolgte keine ver
tragliche Aufteilung des Entgeltes, 
dann ist die Aufteilung wie folgt vor
zunehmen: 

Gesamtentgelt 
• Barwert des während der Lauf

zeit des Vertrags anfallenden an
gemessenen eigentlichen Erbbau
zinses. Als Bemessungsgrundlage 
für einen angemessenen Erbbau
zins wird eine jährliche Verzin
sung des Boden wertes von 3,5% 
angesehen. Der Ermittlung des 
Barwertes ist ein Zinssatz von 
5,5% zugrunde zu legen. 

Kaufpreis für das Gebäude 
Ist die Zahlung eines laufenden Ent
geltes vereinbart worden, und ist im 
Vertrag eine sachgerechte Aufteilung 
vorgesehen worden, dann ist der auf 
das Gebäude entfallende Anteil des 
laufenden Entgeltes mit einem Zins
satz von 5,5% auf den Zeitpunkt des 

GStB 

Vertragsabschlusses zu kapitalisieren. 
In entsprechender Höhe ist eine Kauf
preisforderung einzustellen. Diese ist 
während der Dauer des Erbbau
rechtes in jedem Haushaltsjahr unter 
Berücksichtigung der Verrechnung 
der jeweiligen fälligen Rate mit dem 
neuen Barwert in der Bilanz anzu
setzen. Die Anpassung der Forde
rung ist mit dem jährlichen Erbbau
zins, der als Ertrag in der Ergebnis
rechnung auszuweisen ist, zu ver
rechnen. Der Verkaufspreis für das 
Gebäude ist in Höhe des kapitali
sierten laufenden Entgeltes für die 
Gebäudeübertragung im Rechnungs
wesen zu berücksichtigen. 

Ist im Vertrag keine oder keine 
sachgerechte Aufteilung des laufen
den Entgeltes vorgenommen wor
den, dann ist aus der Rate ein ange
messener Anteil für die Einräumung 
des eigentlichen Erbbaurechtes her-
auszurechncn (3,5% des Bodenwer
tes). Der verbleibende Teil ist wie 
zuvor beschrieben zu kapitalisieren 
und ergibt so den Verkaufspreis für 
das Gebäude. 

Der Verkaufspreis für das Ge
bäude ist als solcher in der Finanz
rechnung als „Investitionseinzah
lung" und in der Ergebnisrechnung 
bei der Ermittlung eines Buchge
winns oder -Verlustes zu berücksich
tigen. Der Erbbauzins ist über die 
Bildung eines passiven Rechnungs-
abgrenzungspostens über die Lauf
zeit des Erbbaurechtes periodenge
recht abzugrenzen. Er ist in den 
entsprechenden Haushaltsjahren 
als „Sonstiger Ertrag" auszuweisen. 

1.2. Bilanzierung beim Erbbau
berechtigten 

Die Bilanzierung beim Erbbaube
rechtigten erfolgt grundsätzlich spie
gelbildlich zur Bilanzierung beim Erb-
bauverpflichteten. 

Die Erbbauzinsen sind daher 
aufzuteilen in die Anschaffungskos
ten für das Gebäude und ein laufen

des Nutzungsentgelt für die Einräu
mung des eigentlichen Erbbaurech
tes. 

Sofern im Erbbaurechtsvertrag 
eine sachgerechte Aufteilung vorge
nommen wurde, ist diese auch maß
geblich für die Bilanzierung. Fehlt 
eine solche Vereinbarung im Vertrag, 
wird ein jährlicher Erbbauzins von 
3,5% des Boden wertes für allge
mein angemessen angesehen. Der 
über den laufenden Erbbauzins hin
ausgehende Betrag ist als Anschaf
fungskosten des Gebäudes zu bi
lanzieren. 

Kaufpreis für das Gebäude 
Ist die Zahlung eines laufenden Ent
gelts vereinbart worden, und ist im 
Vertrag eine sachgerechte Auftei
lung vorgesehen worden, dann ist 
der auf das Gebäude entfallende 
Anteil des laufenden Entgeltes mit 
einem Zinssatz von 5,5% auf den 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
zu kapitalisieren. In entsprechender 
Höhe ist eine Kaufpreisverbindlich
keit einzustellen. Diese ist in jedem 
Haushaltsjahr unter Berücksichti
gung der Verrechnung der jeweili
gen fälligen Rate mit dem neuen 
Barwert in der Bilanz anzusetzen. 
Die Anpassung der Verbindlichkeit 
ist mit dem jährlich gezahlten Erb
bauzins, der als Aufwand in der Er
gebnisrechnung ausgewiesen ist, zu 
verrechnen. Der Kaufpreis für das 
Gebäude ist in Höhe des kapitali
sierten laufenden Entgeltes für die 
Gebäudeübertragung im Rechnungs
wesen zu berücksichtigen. 

Der Kaufpreis für das Gebäu
de ist als solcher in der Finanzrech
nung als „Investitionsauszahlung" 
zu berücksichtigen. Der Erbbauzins 
ist über die Bildung eines aktiven 
Rechnungsabgrenzungspostens über 
die Laufzeit des Erbbaurechles pe
riodengerecht abzugrenzen. Er ist in 
den entsprechenden Haushaltsjah
ren als „Sonstiger Aufwand" auszu
weisen. 
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